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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §25 Abs1 Z1 litb

GmbHG §20 Abs1

Rechtssatz

Tatbestandsmerkmal des § 25 Abs. 1 Z 1 lit. b EStG 1988 ist, dass im Gesellschaftsvertrag eine entsprechende Regelung

getro8en wird, mit der von der dispositiven Regelung des GmbHG abgewichen wird und Sonderrechte eingeräumt

werden. Dies ist etwa der Fall, wenn die Generalversammlung Beschlüsse nur mit einer quali=zierten Mehrheit von z.B.

80% fassen kann, was dazu führt, dass ein mit 20% (Sperrminorität) am Stammkapital beteiligter Gesellschafter-

Geschäftsführer Beschlüsse und damit allenfalls auch Weisungen (§ 20 Abs. 1 GmbHG) an ihn verhindern kann. Das

Fehlen der Weisungsgebundenheit aus einem anderen Grund steht der Anwendbarkeit des § 25 Abs. 1 Z 1 lit. b EStG

1988 entgegen (vgl. z.B. Zorn, Besteuerung der Geschäftsführung, 19 f; sowie Doralt in Doralt/Kirchmayr/Mayr/Zorn,

EStG12, § 25 Tz 28, jeweils mwN).
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